
V

V

V

V

A

A

A

L

L

GRZ 0,8

GH max. 18,5 m

GRZ 0,8

GH max. 18,5 m

       GE 1

       GE 2

GRZ 0,8

GH max. 15,0 m

A

  SO

- Möbelhaus, Tf 2 -

  SO

- Möbelhaus, Tf 1 -

V

B

Aufstellungsbeschluss

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde vom

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrs-

planung der Kreisstadt Unna am 28.05.2008

beschlossen diesen Bebauungsplan gem. § 2 BauGB

aufzustellen.

Unna, den 13.03.2013

Der Bürgermeister,

in Vertretung

gez. Kampmann

Techn. Beigeordneter

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 (1) BauGB

am 16.02.2009 ortsüblich bekannt gemacht.

Unna, den 13.03.2013

Der Bürgermeister,

in Vertretung

gez. Kampmann

Techn. Beigeordneter

Bekanntmachung Satzungsbeschluss

Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan ist

gem. § 10 (3) BauGB am 26.03.2013

ortsüblich bekanntgemacht worden.

Unna, den 27.03.2013

gez. Kolter

Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Kreisstadt Unna hat gem. § 10 BauGB diesen

Bebauungsplan am 25.10.2012 als Satzung beschlossen.

Unna, den 13.03.2013

gez. Kolter

Der Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666, SGV.NRW S. 2023), in

dem bei Beschlussfassung gültigen Wortlaut.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in

dem bei Beschlussfassung gültigen Wortlaut.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnung) -BauNVO- in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), in

dem bei Beschlussfassung gültigen Wortlaut.

5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne

und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung 1990 PlanzV 90) vom

18.12.1990 (BGBl. I S. 58), in dem bei Beschlussfassung

gültigen Wortlaut.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März

2000 (GV. NRW. S. 256), in dem bei Beschlussfassung

gültigen Wortlaut.

Erarbeitung des Planentwurfes

Dieser Bebauungsplan und die dazu gehörende Begrün-

dung wurden vom Stadtplanungsamt Unna aufgestellt,

die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geome-

trisch eindeutig.

Unna, den 13.03.2013

gez. von Hofen

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

gem. § 3 (1) BauGB erfolgte in einer Versammlung

am 25.02.2009

Unna, den 13.03.2013

Der Bürgermeister,

in Vertretung

gez. Kampmann

Techn. Beigeordneter

Offenlegung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Ver-

kehrsplanung der Kreisstadt Unna hat am 21.03.2012

die öffentliche Auslegung dieses Plans einschließlich der

Begründung gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.

Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung hat

vom 10.04.2012 bis zum 15.05.2012 gem. § 3 (2)

BauGB öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig wurden die

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

beteiligt.

Unna, den 13.03.2013

Der Bürgermeister,

in Vertretung

gez. Kampmann

Techn. Beigeordneter

Planunterlagen

Die Planunterlage entspricht den Genauigkeitsanforderun-

gen des § 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990

Stand der Katasterkarte: 06.08.2012

Unna, den 14.01.2013

gez. Börger

Kreisvermessungsdirektorin

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und

sonstiger Träger öffentlicher Belange

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB erfolgte

vom 09.12.2011 bis 16.01.2012

Unna, den 13.03.2013

Der Bürgermeister,

in Vertretung

gez. Kampmann

Techn. Beigeordneter

Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-11 BauNVO

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO

1.1 Zweckbestimmung

Das Sondergebiet dient vorrangig der Unterbringung eines Möbel-

hauses mit integriertem Elektrofachmarkt.

1.2 Art der baulichen Nutzung

Das Sondergebiet wird in die Teilflächen TF 1 und TF 2 gegliedert.

Zulässig ist in der TF 1 ein Möbelhaus mit integriertem Elektrofach-

markt mit insgesamt max. 58.850 m ² Verkaufsfläche.

In der TF 2 sind dem Möbelhaus zugeordnete  Lagernutzungen, ein

Warenabhollager und Stellplätze zulässig.

In der TF1 sind im Einzelnen folgende Sortimente zulässig:

Die Einordnung der Sortimente erfolgt gemäß der  „Übersicht über

die Gliederung der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe

2003“ des Statistischen Bundesamts (WZ-Nummer).

2. Maß der baulichen Nutzung

gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch wird durch die

Grundflächenzahl (GRZ) und die festgesetzte Höhe baulicher

Anlagen als Höchstmaß (GH) gemäß Planeintrag bestimmt.

Gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird der untere Höhenbezugs-

punkt für die festgesetzte Gebäudehöhe (GH) im SO 1 mit

114,30 m über Normal-höhe Null (74 m ü. NN), SO 2 mit 113,20

m festgesetzt.

Hinweis: Für die Errichtung von Bauwerken sowie die Aufstel-

lung von temporären Hindernissen wie Baukränen und Bohrge-

räten, die eine Höhe von 127 m über N.N. (Flughafenbezugs-

punkt) überschreiten, ist eine luftrechtliche Zustimmung erforder-

lich.

2.2 Eine Überschreitung der Grundflächenzahl von 0,8 auf 0,9 kann

gem. § 19 (4) BauNVO unter der Maßgabe zugelassen werden,

dass das Oberflächenwasser im Bereich von privaten Stellplatz-

zufahrten, Stellplatz- und Hofflächen versickert wird.

3. Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB

3.1 Auf den mit dem Pflanzerhaltungsgebot  A  belegten Flächen im

Bereich der Verkehrsgrünflächen sind die vorhandenen Baum-

pflanzungen zu erhalten bzw. durch Pflanzung von mittelkroni-

gen Bäumen (Spitz-Ahorn, Acer platanoides, STU 18-20) im

Abstand von 9 bis 10 m (Liste 2) zu ergänzen. Die offenen Bo-

denflächen sind dauerhaft mit Bodendeckern zu begrünen.

Pflanzenart und Pflanzqualität sind der Liste 4 zu entnehmen.

Auf den mit dem Pflanzerhaltungsgebot  B  belegten Flächen im

Bereich der Verkehrsgrünflächen sind die vorhandenen Baum-

pflanzungen durch die Neupflanzung von Baumgruppen aus mit-

telkronigen Bäumen 1. und 2. Ordnung (Liste 1 und 2) im Wech-

sel mit offenen Grasfluren zu ersetzen.

Die übrigen im Bereich der Verkehrsgrünflächen gelegenen

Flächen sind als Grasfluren anzulegen. Im Bereich der Mulden,

Bankette sowie Randstreifen entlang der Ausbaustrecke ist

Landschaftsrasen einzusäen.

3.2 Bei der Neuanlage und Umgestaltung von Stellplatzanlagen mit

mehr als 5 Stellplätzen ist pro 5 Stellplätze ein heimischer,

standortgerechter, großkroniger Laubbaum zu pflanzen, dauer-

haft zu pflegen und zu erhalten. Die Bäume sind so anzuordnen,

dass sich ein möglichst geschlossenes Baumdach ergibt.

Pro Baum ist ein Pflanzbeet von mindestens 10 m² (netto) anzu-

legen, die offene Bodenfläche ist dauerhaft mit Bodendeckern zu

begrünen. Pflanzenart und Pflanzqualität sind den Listen 1 und 4

zu entnehmen.

Baumbeete mit geringerer Größe können unter folgenden Vor-

aussetzungen angelegt werden: Die Pflanzbeete müssen als

unversiegelte, wasser- und luftdurchlässige Baumscheibe mit

einer Mindestgröße von 5 m² angelegt werden. Die Pflanzgrube

muss eine Mindesttiefe von 1,50 m aufweisen. Mindestens 12 m³

des Wurzelraums müssen mit Baumsubstrat Substrat entspre-

chend ZTV Vegtra Mü und FLL Empfehlung für Baumpflanzun-

gen/Teil 2 (Bauweise 1 oder 2) verfüllt sein

Bei der Baudurchführung sind in jeder Phase die geschützten

Vegetationsbestände vor schädlichen Einflüssen zu bewahren

(siehe DIN 18920: Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und

Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen).

3.3 Deweiteren sind die Stellplatzanlagen zu öffentlichen Verkehrs-

flächen hin mit einem 2 m breiten Pflanzstreifen einzufassen. Die

Flächen sind wie folgt gärtnerisch zu gestalten:

Bepflanzung mit Bäumen, Pflanzabstand 12 m, Qualität:

Hochstamm 3 x v. m. B. Stu. 18 - 20, Pflanzenart: Stieleiche,

Hainbuche oder Esche.

Auf 25 % der Fläche sind Sträucher der nachfolgenden Liste 3 in

Gruppen von 3-7 Stück zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

75 % der Fläche sind einzusäen. Auf diesen Flächen dürfen kei-

ne Stellplätze und Lagerplätze errichtet werden. Diese Grünflä-

chen dürfen lediglich durch die erforderlichen Zufahrten unter-

brochen werden.

Örtliche Bauvorschriften

gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 BauONW

1. In den Gewerbe- und Sondergebieten sind Werbeanlagen nur an

der Stätte der Leistung zulässig und dürfen die jeweilige Trauf-

höhe um höchstens 2 m überschreiten.

2. Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind

unzulässig.

3. Je Gewerbebetrieb ist an jeder Gebäudeseite nur eine Werbean-

lage zulässig. Die Gesamtumrissfläche der Werbeanlagen darf

bei selbstleuchtenden Werbeanlagen maximal 5 % der Fassa-

denfläche, bei nichtselbstleuchtenden Werbeanlagen maximal

10 % der Fassadenfläche umfassen.

4. Zusätzlich sind freistehende Werbeanlagen mit einer Höhe von

maximal 7 m und einer Flächengröße von maximal 10 m² zuläs-

sig. Je angefangene 10.000 m² Grundstücksfläche ist eine frei-

stehende Werbeanlage zulässig. Der Abstand zwischen zwei

zum öffentlichen Straßenraum ausgerichteten freistehenden

Werbeanlagen eines Betriebs muss mindestens 150 m betragen.

Von dieser Regelung ausgenommen sind Werbefahnen.

Ausnahmsweise kann eine größere Höhe und Größe gestattet

werden, wenn dies zur Ereichung einer Werbewirksamkeit erfor-

derlich ist.

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene

Festsetzungen (§ 9 (6) BauGB)

1. Beleuchtungsanlagen sind so abzuschirmen, dass eine Blend-

wirkung und Ablenkung der Verkehrsteilnehmer auf der B 1 und

L 678 ausgeschlossen werden kann. Die erforderlichen Nach-

weise sind spätestens im Rahmen des Baugenehmigungsver-

fahrens zu erbringen. Diese Regelung gilt insbesondere auch für

beleuchtete Werbungsanlagen.

2. Werbung ist innerhalb des zur B 1 gehörenden 40 m Anbauge-

nehmigungs- streifens nicht zulässig. Werbeanlagen, die dazu

geeignet sind, die Verkehrteilnehmer auf der B 1 oder L 678

anzusprechen, sind der Straßenbauverwaltung zur Genehmi-

gung vorzulegen.

3. Werbeanlagen, die nach ihrer Richtung, Größe oder Höhenlage

vornehmlich auf die Benutzer der Bundesautobahn einwirken,

sind unzulässig.

Hinweise

1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder

naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Ein-

zelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der

natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber

auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus

erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von

Bodendenkmälern ist der Kreisstadt Unna als Untere Denkmal-

behörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außen-

stelle Olpe, In der Wüste 4, 57462 Olpe unverzüglich anzuzei-

gen und die Entdeckungsstelle mindestens drei Werktage in

unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmal-

schutzgesetz NW), falls dies nicht vorher von den Denkmalbe-

hörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-

Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten

und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz

zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchGNW).

2. Werden im Zuge von Aushubarbeiten für Baumaßnahmen Bo-

denverunreinigungen oder geruchliche Auffälligkeiten festge-

stellt, so sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und der

Fachbereich Natur und Umwelt des Kreises Unna, Aufgaben-

bereich Bodenschutz/Altlasten, zu informieren und die weitere

Vorgehensweise abzustimmen.

3. Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich innerhalb der

Kontrollzone bzw. im Bauschutzbereich (§ 12 Abs. 1, Nr. 2a

LuftVG) des Verkehrsflughafens Dortmund. Mit Lärmauswirkun-

gen ist zu rechnen. Für die Luftfahrtbehörde gibt es keine recht-

liche Handhabe, in irgendeiner Form gegen beanstandete Lärm-

auswirkungen gegen den Flugbetrieb tätig zu werden.

4. Für die bautechnische Verwertung und den Einsatz von Sekun-

därbaustoffen (Recyclingbaustoffe/Bauschutt, industrielle Rest-

stoffe) oder schadstoffbelasteten Bodenmaterialien im Straßen-

und Erdbau (z.B. Errichtung von Trag- und Gründungsschichten,

Geländemodellierungen, Kellerverfüllungen) ist gemäß § 8 WHG

eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist vom Bau-

herrn bei der Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und Um-

welt, zu beantragen. Mit dem Einbau des Sekundärbaustoffes

oder der Bodenmaterialien darf erst nach Erteilung einer wasser-

rechtlichen Erlaubnis begonnen werden.

Von einer wasserrechtlichen Erlaubnis ausgenommen sind Stra-

1. Art der baulichen Nutzung

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gewerbegebiete

(§ 8 BauNVO)

sonstige Sondergebiete

(§ 11 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

    (§  9 Abs. 1 Nr. 11  BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besondererer

Zweckbestimmung

Private Parkfläche

Bereich ohne Ein-und Ausfahrt

Planzeichenerklärung

GH max.  höchstzulässige Gebäudehöhe

2. Maß der baulichen Nutzung

    (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

GRZ 0,8  Grundflächenzahl

5. Grünflächen

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

V

Verkehrsgrün

6. Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen

  und  für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern

  und  sonstigen Bepflanzungen

    (9 Abs. 1 Nr.  25 a und b  BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindun-

gen für Bepflanzungen und für die

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungs-

bereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Leitungsrechten zugunsten der

Stadtbetriebe zu belastende Flächen

Flurstücksgrenze

Flurstück

Gebäude (Bestand)

179

L

Straßenraumaufteilung - nur

nachrichtliche Darstellung

A

Von einer wasserrechtlichen Erlaubnis ausgenommen sind Stra-

ßenbaumaßnahmen öffentlich-rechtlicher Träger der Straßen-

baulast, sofern der Straßenbau gemäß den Vorgaben des Rund-

erlasses des MUNLV vom 09.10.2001 „Anforderungen an den

Einsatz von mineralischen Reststoffen aus Bautätigkeiten (Re-

cyclingbaustoffe) im Straßen- und Erdbau“ sowie „Anforderun-

gen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus industriellen

Prozessen im Straßen- und Erdbau“ erfolgt. In abweichenden

Fällen ist auch für öffentlich-rechtliche Träger der Straßenbau-

last eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

5. Die mit der Bauausführung beauftragten Firmen haben beim

Vorfinden von Kampfmitteln umgehend den Kampfmittelräum-

dienst oder eine Polizeidienststelle zu informieren und deren

Anweisungen Folge zu leisten.

6. Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle und Eisenstein

verliehenen Bergwerksfeld „Konsolidierter Alter Hellweg“.

Eigentümerin dieses Bergwerksfeldes ist die Littelfuse GmbH,

vertreten durch die RAG Aktiengesellschaft, Shamrockring 1 in

44623 Herne. Heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau ist in

den vorliegenden Unterlagen der Bezirksregierung Arnsberg,

Abteilung 6 Bergbau, für die Planfläche nicht verzeichnet. Mit

bergbaulichen Nachwirkungen auf die Planungsfläche ist danach

nicht zu rechnen. Zukünftige bergbauliche Maßnahmen im Be-

reich der Planungsmaßnahme sind hier nicht bekannt.

7. Das Plangebiet liegt zudem über der auf Erdwärme erteilten

Erlaubnis "Katharina" sowie über der auf Kohlenwasserstoffe zu

wissenschaftlichen Zwecken erteilten Erlaubnis "CBM-RWTH".

Inhaber der Erlaubnis "Katharina" ist die Katharinen-Hospital

GmbH in Unna. Inhaber der Erlaubnis "CBM-RWTH" ist die

RWTH Aachen.

Pflanzenliste

(als Empfehlung zu den Festsetzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a

BauGB)

Liste Nr. 1: Bäume 1. Ordnung

Acer platanoides - Spitz-Ahorn

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche

Quercus petraea - Trauben-Eiche

Quercus robur - Stiel-Eiche

Tilia cordata - Winter-Linde

Qualität für Pflanzung im Sonder- und Gewerbegebiet: Hochstamm, 3

x v., mit Ballen, Stammumfang 18 - 20 cm

Qualität für Pflanzung im Straßenbegleitgrün B 1: verpflanzte Heister,

Höhe 150 - 200 cm

Liste Nr. 2: Bäume 2. Ordnung

Acer campestre - Feld-Ahorn

Betula pendula - Sand-Birke

Carpinus betulus - Hainbuche

Prunus avium - Vogel-Kirsche

Prunus padus - Gewöhnl. Traubenkirsche

Sorbus aria - Mehlbeere

Sorbus aucuparia - Eberesche

Qualität für Pflanzung im Sonder -und Gewerbegebiet: Solitär, 3 x v.,

mit Ballen,

Breite 100 - 150, Höhe 150 - 200

Qualität für Pflanzung im Straßenbegleitgrün B 1: verpflanzte Heister,

Höhe 125 - 150 cm bzw. 150 - 200 cm

Liste Nr. 3: Heimische Sträucher

Cornus mas - Kornelkirsche

Cornus sanguinea - Gemeiner Hartriegel

Corylus avellana - Haselnuss

Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weiß-Dorn

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen

Prunus spinosa - Schlehdorn

Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Rhamnus frangula - Faulbaum

Ribes rubrum - Rote Johannisbeere

Rosa canina - Hunds-Rose

Rubus fruticosus - Echte Brombeere

Rubus idaeus - Himbeere

Sambucus nigra . Schwarzer Holunder

Sambucus racemosa - Trauben-Holunder

Salix aurita - Ohrweide

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Qualität: verpflanzte Sträucher, ohne Ballen, je nach Gehölzart 3 - 6

Triebe, Höhe 60 - 100 bzw. 100 - 150

Liste Nr. 4: Bodendeckende Gehölze und Stauden

Gehölze       St./m²

Berberis 'Verrucandi' - Immergrüne Berberitze 4

Cornus stolonifera 'Kelsey' - Niedriger Hartriegel 4

Euonymus fortunei in Sorten - Kriechspindel               4-10

     (je nach Sorte)

Hedera helix - Efeu 6

Lonicera pileata u.L. nitida - Niedrige Heckenkirsche 4

Pachysandra terminalis - Ysander 9

Potentilla fruticosa in Sorten - Fünffingerstrauch 4-5

Rosa rugosa - Kartoffel-Rose 1

Bodendeckende Rosen in Sorten - Bodendeckende Rosen 3-4

Rosa rugotida - Böschungs-Rose 3-4

Shephanandra incisa 'Crispa' - Zwergkranzspiere 5

Symphoricarpos x chenaultii - Korallenbeere 2

Vinca minor - Kleinblättriges Immergrün 10

Stauden

Ajuga reptans - Günsel          10-15

Alchemilla mollis - Frauenmantel 5-7

Carex morrowii 'Variegata' - Bunte Japan-Segge 9-12

Deschamsia cespitosa - Rasen-Schmiele 3-4

Epimedium in Sorten - Elfenblume 8-12

Geranium in Sorten (starkwüchsig) - Storchschnabel 5-9

Lamiastrum galeobdolon - Goldnessel 5-9

Hypericum calycinum - Johanniskraut 6-9

Lamium maculatum - Gefleckte Taubnessel 8-10

Luzula pilosa - Frühlings-Hainsimse 9-15

Luzula sylvatica - Waldhainsimse 5-9

Pulmonaria in Sorten - Lungenkraut 9-12

Symphoricarpos x chenaultii - Korallenbeere 2

Vinca minor - Kleinblättriges Immergrün 9

ÜBERSICHTSPLAN

UN-61A

"Massener Straße / Feldstraße /

Anschluss  B1"

BEBAUUNGSPLAN:

M.= 1:1000

M.= 1:10000


